
Assimilierung an Frankreich. Durch eine kräftige Beitragserhöhung zur Rentenversi¬
cherung hoffte er, ohne staatliche Subventionen auskommen zu können. Dagegen sah

der Plan von Karl Ammann (LVA) vor: "Die Leistungen der Sozialversicherung
werden durch Beiträge der Versicherten und der Unternehmungen finanziert sowie
durch staatliche Subventionen". 110 Diese Position entsprach dem dreigeteilten Fi¬

nanzierungssystem der deutschen Sozialversicherung. Die CVP stellte sich in ihrer
Stellungnahme zur Sozialversicherung in dieser Frage hinter Ammann. 111 Die Frage
nach Staatszuschüssen entwickelte sich zu einem der wesentlichen Streitpunkte. Für die
französische Militärregierung stellte Alphonse Rieth dazu fest:" Herr Paris ist absolut
gegen diesen Paragraphen". Hinsichtlich der Finanzorganisation lehnte er eine Tren¬

nung der einzelnen Versicherungszweige ab und plädierte wegen des Fehlens von
Finanzreserven in verschiedenen Bereichen der Sozialversicherung für einen internen
Lastenausgleich. Bei den Reformplanungen auf der Kontrollratsebene sah man darin
ein Instrument zur Konsolidierung der Defizite mit der Hoffnung, Besatzungskosten
senken zu können. 112 Karl Ammanns Konzept ging davon aus, über staatliche Subven¬

tionen, die zunächst einmal von Frankreich kommen mußten, einen finanziellen Grund¬
stock in allen Versicherungsbereichen zu gewinnen. Zwischen der Forderung nach

staatlichen Subventionen und der selbständigen Verwaltung der Risikoträger bestand
also auch ein logischer Zusammenhang. Auch in diesem Punkt teilte die CVP die
Position des Sozialdemokraten Ammann. 113 Der Konflikt unterstreicht, daß die franzö¬
sische Militärregierung 1947 mit der Neustrukturierung der Sozialversicherung im
Saarland auch eine strukturelle Anpassung an die französische Sécurité Sociale
wünschte. Dies wird vor allem deutlich, wenn man die Position Frankreichs auf der
Kontrollrats- und Zonenebene in dieser Frage zum Vergleich heranzieht. Die französi¬
sche Militärregierung hatte in ihrer Zone Staatszuschüsse akzeptiert. In bezug auf die
Kontrollratsarbeit sahen allgemeine Reformdirektiven vom Frühjahr 1946 staatliche
Subventionen zunächst nur in Ausnahmefällen vor, in den Entwürfen gegen Ende des

Jahres waren dann staatliche Unterstützungen ausdrücklich vorgesehen, wenn die
Beiträge nicht ausreichten. 114

Im Rahmen der Beratungen zur Durchführung der Sozialversicherungsreform wurde
die Frage der Staatszuschüsse nicht endgültig gelöst. Robert Paris akzeptierte aber,
wahrscheinlich durch die Vermittlung von Alphonse Rieth, daß zumindest in der
Wiederaufbauphase der Sozialversicherung gewisse staatiiche Hilfen unumgänglich

110 LA SB, MifAS, Bü.26, Protokoll zur Sitzung vom November 1946 zur Sozialen Sicherheit.
111 LA SB, VWK, Nr.4, Stellungnahme der CVP zur Neuordnung der Sozialversicherung.
112 Hudemann, Sozialpolitik, S.200.
113 LA SB, MifAS, Bü.26, HCS, Cabinet syndicales et affaires soc., Alphonse Rieth an den Vorsitzenden
der vorl. Verwaltungskommission/Abt. Arbeit vom 4.11.46 und ebd,, VWK, Nr.4, Stellungnahme der CVP
zur Neuordnung der Sozialversicherung.
114 Hudemann, Sozialpolitik, S.198-200.
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